
Vereinssatzung des Freundes- und Förderkreises 
TANDEKA e.V.

Stand: Februar 2011

§ 1 : Name, Sitz

(1) Der Name des Vereins lautet „Tandeka“.
(2) Er soll in das Vereinregister eingetragen werden.
(3) Er hat seinen Sitz in Augsburg.
(4) Er verfolgt ausschließlich und unmittelbar – gemeinnützige – mildtä-
tige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der 
Abgabenordnung.

§ 2 : Zweckbindung

(1) Der Freundes- und Förderkreis „Tandeka“ ist ein freier Zusammen-
schluss von interessierten und engagierten Menschen aus verschiedenen 
Bereichen.
(2) Der Freundes- und Förderkreis „Tandeka“ sammelt gezielt für Maß-
nahmen und Zwecke erstrangig in Form von Geld- und Sachspenden für 
gemeinnützige Zwecke, nämlich zur ideellen und zur materiellen Förde-
rung und Unterstützung der hilfsbedürftigen Menschen gemäß § 53 AO 
weltweit.
(3) Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt keine eigenwirtschaftlichen 
Zwecke.
(4) In der Wahrnehmung christlicher Verantwortung sollen nachstehende 
Aufgaben unterstützt werden:

a) Unterstützung der regionalen und überregionalen Aufgabenstel-
lungen des Ehepaars Phiri, insbesondere die Förderung des Wai-
senhauses sowie die Unterstützung von Entwicklungshilfeprojekten.
b) Stärkung und Förderung des Bewusstseins unserer Bevölkerung 
für die vorhandenen Probleme, sowie deren gesellschaftlichen Fol-
gen in Afrika sowie auf der ganzen Welt.
c) Förderung von Einzelprojekten zur Schaffung von menschenwür-
digen Wohn- und Lebensverhältnissen, inbegriffen Schul- und Aus-
bildung und medizinische Versorgung und aktiven und nachhaltigen 
Unterstützung und Förderung der Menschen in verschiedenen Le-
benslagen und Umständen.
d) Unterstützung von Selbsthilfeeinrichtungen.
e) Öffentlichkeitsarbeit zur Gewinnung und Motivierung von Freun-
den und Förderern, namentlich Spendern und Sponsoren.

(5) Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsgemäßen Zwecke ver-
wendet werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln 
des Vereins.
(6) Es darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck der Körper-
schaft fremd sind, oder durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen be-
günstigt werden.
(7) Die Zweckverbindung der Zuwender (z.B. Spender, Sponsoren) nach 
Absatz 2 ist gewissenhaft zu beachten und die Verpflichtung, soweit die 	
Erträgnisse selbst dafür hinreichend, zu erfüllen.

§ 3 : Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede voll geschäftsfähige natürliche Person 
werden oder jede juristische Person, die gewillt ist, den Vereinszweck 
zu fördern.
(2) Die Mitgliedschaft entsteht durch den Beitritt zum Verein.
(3) Der Beitritt ist schriftl ich zu erklären.
(4) Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. Der Ein-
tritt wird mit Aushändigung einer schriftl ichen Aufnahmeerklärung wirk-
sam. Bei Minderjährigen ist der Aufnahmeantrag durch die gesetzlichen 
Vertreter zu stellen.
(5) Ein Aufnahmeanspruch besteht nicht.
(6) Die Mitgliedschaft endet mit dem Tod des Mitgliedes (bei juristischen 
Personen mit deren Erlöschen).
(7) Jedes Mitglied verpflichtet sich, in jedem Kalenderjahr zu einer Bei-
tragszahlung. Die Höhe und Fälligkeit des Jahresbeitrags bestimmt die 
Mitgliederversammlung. 

§ 4 : Austritt, Kündigung
(1) Die Mitglieder können aus dem Verein austreten.
(2) Der Austritt kann nur unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 
3 Monaten zum Schluss des Kalenderjahres schriftl ich erklärt werden.
(3) Die Erklärung hat schriftl ich zu erfolgen. Zur Einhaltung der Kün-
digungsfrist ist der rechtzeitige Zugang der Austrittserklärung an ein 
Mitglied des Vorstandes erforderlich.
(4) Ein Mitglied kann jederzeit mit sofortiger Wirkung aus dem Verein 
ausgeschlossen werden, wenn es in grober Weise gegen die Interessen 
des Vereins verstößt.
(5) Das ausgetretene oder ausgeschlossene Mitglied hat keinen An-
spruch gegenüber dem Vereinsvermögen.

§ 5 : Geschäftsjahr

Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 6 : Vorstand, Amtszeit

(1) Der Vorstand besteht aus dem ersten und dem zweiten Vorsitzenden, 
dem Rechnungsführer und Schriftführer.
(2) Der erste und zweite Vorsitzende vertreten den Verein jeweils allein 
nach Außen.
(3) Der Vorstand wird durch Beschluss der Mitgliederversammlung aus 
deren Mitte auf die Dauer von 2 Jahren bestellt. Er bleibt bis zur Bestel-
lung des 	 nächsten Vorstands im Amt.
(4) Die Tätigkeit der Mitglieder des Vorstandes erfolgt ehrenamtlich.

§ 7 : Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung ist zu berufen:
a) im 1. Quartal des Kalenderjahres.
b) bei Ausscheiden eines Mitglieds des Vorstandes binnen 2 Mo-
naten.
c) wenn es das Interesse des Vereins erfordert.
d) wenn der 10. Teil der Mitglieder die Einberufung schriftl ich unter 
Angabe des Grundes verlangt.

(2) Die Mitgliederversammlung ist vom Vorstand schriftl ich unter der 
Einhaltung einer Frist von zwei Wochen und unter Angabe der Tages-
ordnung zu berufen. Die Frist beginnt mit dem Tag der Absendung der 
Einladung an die letzte bekannte Mitgliedsanschrift.
(3) Versammlungsleiter ist der 1. Vorsitzende und im Falle seiner Verhin-
derung der 2. Vorsitzende. Sollten beide nicht anwesend sein, wird ein 
Versammlungsleiter von der Mitgliederversammlung gewählt. Soweit der 
Schriftführer nicht anwesend ist, wird auch dieser von der Mitglieder-
versammlung bestimmt.
(4) Jede ordnungsgemäß einberufene Mitgliederversammlung ist ohne 
Rücksicht auf die Zahl der erschienenen Mitglieder beschlussfähig.
(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden mit einfacher 
Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst. Zur Änderung der 
Satzung und des Vereinszwecks ist jedoch eine Mehrheit von ¾ der 
abgegebenen gültigen Stimmen erforderlich.
(6) Über die in der Versammlung gefassten Beschlüsse ist ein Protokoll 
aufzunehmen, das vom Versammlungsleiter und dem Schriftführer zu un-
terschreiben ist.

§ 8 : Auflösung

(1) Zur Auflösung des Vereins ist eine Mehrheit von 4/5 der abgegebe-
nen gültigen Stimmen erforderlich.
(2) Bei Auflösung des Vereins, Entzugs der Rechtsfähigkeit oder bei 
Wegfall steuerbegünstigter Zwecke fällt das Vermögen des Vereins 
ora-international Deutschland e. V. (Steuernummer 2725051506P01, 
Finanzamt Korbach-Frankenberg) die es unmittelbar und ausschließlich 
für gemeinnützige, mildtätige Zwecke zu verwenden hat.  
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